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der Anfrage der Abgeordneten Dolinschek, 
Meisinger und Kollegen betreffend aufsichtsbe­

hördliche Maßnahmen zur Verhinderung einer zweckwidrigen 
Ver\'Tendung von Kammermitteln im Bereich der Arbeiterkammer 

(Nr. 2101/J) 

Frage 1: 
Ist Ihnen bekannt, daß die Arbeiterkammernbeabsichtigen, eine 

Mitgliederbefragung über ihren Weiterbestand durchzuführen? 

Antwort: 
Ja, es ist mir bekannt, daß die Arbeiterkammern - so wie auch 

andere gesetzliche Interessenvertretungen - beabsichtigen, 

eine Befragung der Kammerzugehörigen durchzuführen. 

Frage 2: 
Wie hoch werden die Kosten dieser Mitgliederbefragung für die 
Kammern voraussichtlich sein? 

Antwort: 

Die genauen Kosten sind mir derzeit nicht bekannt. Es ist je­

doch in den Jahresvoranschlägen der Arbeiterkammern für die 

Durchführung der Mitgliederbefragung budgetär Vorsorge ge­

troffen worden. 

lAS 
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Frage 3: 
Ist Ihnen der Inhalt des Rechtsgutachtens von Univ. Prof. Dr. 

Pernthaler über die Unzulässigkeit einer Mitgliederbefragung 

in der Arbeiterkammer bekannt? 

Antwort: 

Ja. 

Frage 4: 
Teilen Sie die im genannten Gutachten vertretene Rechtsauffas­

sung? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum nicht und aufweI­

che Rechtsgutachten stützen Sie Ihre Auffassung? 

Antwort: 
Die entscheidende Frage ist hier die rechtliche Beurteilung 

der Mitgliederbefragung bzw. ihrer Rechtsfolgen. Ginge man von 

der - allerdings unzutreffenden, wie noch zu zeigen sein wird 

- Prämisse aus, daß mit der Mitgliederbefragung eine verbind­
liche, unmittelbare Rechtswirkungen entfaltende Entscheidung 
über den Bestand oder Nichtbestand der Arbeiterkammern getrof­
fen wird, so wäre die Durchführung einer solchen Mitgliederbe­

fragung ohne besondere gesetzliche Ermächtigung und ohne ge­

naue Verfahrensvorschriften tatsächlich rechtswidrig, wie dies 

auch Pernthaler in seinem Gutachten "Über die Unzulässigkeit 

einer Mitgliederbefragung in der Arbeiterkammer über den Wei­

terbestand der Arbeiterkammer als gesetzliche Interessenver­

tretung nach der geltenden Rechtslage" vom 4. Oktober 1995 

ausführt. 

Es ist jedoch evident und auch in der öffentlichen Diskussion 
nie anders dargestellt worden, daß die Mitgliederbefragung 

keine rechtlich verbindliche Entscheidung treffen kann, son­

dern daß sie nur ein - allerdings wichtiger - pOlitischer Bei­

trag zur Diskussion und Meinungsbildung ist. Univ. Prof. Dr. 

Pernthaler selbst hat in seinem Beitrag "Kammern und Pflicht­

mitgliedschaft in Österreich aus der Sicht des öffentlichen 

Rechts" (in: Kammern und Pflichtmitgliedschaft in Österreich, 

herausgegeben von der Bundesarbeitskammer, Wien 1994) darauf 
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hingewiesen, daß eine verbindliche Entscheidung über Organisa­

tionsgrundsätze der Kammern nicht in einer "Urabstimmung" ge­

troffen werden könne, und dann weiter ausgeführt: "Man könnte 

eine solche 'Urabstimmung' im Lichte des gesetzlichen Wir­

kungsbereiches der Kammern (beruflichen Vertretungen) allen­

falls dann für gerechtfertigt halten, wenn aus der Fragestel­

lung der Abstimmung eindeutig hervorgeht, daß die Mitglieder 

nicht über die Pflichtmitgliedschaft entscheiden sollen (oder 

dies auch nur könnten!), sondern eine interessenpolitische 

Willensbildung über die Struktur ihrer Interessenvertretung 

herbeigeführt werden soll. Der Sinn einer solchen Willensbil­
dung kann von vornherein nur in einer Anregung an den zustän­
digen Organisationsgesetzgeber bestehen, das Einrichtungsge­

setz im Sinne dieser Willensbildung abzuändern. 11 

Wenn man den Charakter der Mitgliederbefragung riChtigerweise 

in diesem Sinne versteht, so ergibt sich klar daraus, daß die 
Durchführung dieser Befragung als Beitrag zur politischen Wil­
lensbildung zulässig ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß sich 

die Frage der Zulässigkeit von Mitgliederbefragungen in glei­

cher Weise auch bei den anderen gesetzlichen Interessenvertre­

tungen stellt. Die rechtliche Beurteilung kann für die Durch­

führung einer Mitgliederbefragung bei den Arbeiterkammern 

nicht anders sein als bei den anderen gesetzlichen Interessen­
vertretungen, die solche Befragungen zum Teil bereits durchge­
führt haben. 

Bemerkt wird in diesem Zusammenhang weiters, daß auch der 
Gesetzgeber selbst offensichtlich von der ZUlässigkeit der 

Durchführung einer Mitgliederbefragung ausgeht, wie die Ände­

rung des Arbeiterkammergesetzes 1992 durch das Sozialrechts­
Änderungsgesetz 1995, BGBI. Nr. 832/1995, zeigt. 

Fragen 5 und 6: 

Welche Kosequenzen ergeben sich für Sie aus dem Gutachten hin­

sichtlich der Mitgliederbefragung über den Weiterbestand der 
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Arbeiterkammern und der Verwendung von Kammermitteln für diese 

Befragung? 

Werden Sie konkrete aufsichtsbehördliche Maßnahmen ergreifen, 

um der Rechtsauffassung des genannten Gutachtens Geltung zu 

verschaffen? Wenn ja, welche? Wenn nein,warum nicht? 

Antwort: 

Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, ist die Durchfüh­

rung einer Mitgliederbefragung im Bereich der Arbeiterkarnrnern 

- so wie auch bei den anderen gesetzlichen Interessenvertre­

tungen - zulässig. Es ergibt sich daher keine Notwendigkeit, 

besondere aufsichtsbehördliche Maßnahmen zu ergreifen. 

Der Bun~ister: 
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